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RS OGH 1975/8/27 9Os99/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1975

Norm

JGG §16

JGG §47

StPO §292

Rechtssatz

Eine Gesetzesverletzung dahin, daß bei einer Rahmenstrafe der Unterschied zwischen dem Mindestmaß und

Höchstmaß der Strafe weniger als ein Jahr beträgt, gereicht dem Verurteilten zum Nachteil, weil ihm die Möglichkeit

genommen wurde, unter den Voraussetzungen des § 47 Abs 2 JGG bereits ein Jahr vor Verbüßung des Höchstmaßes

der Strafe zur Probe entlassen zu werden.
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